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1.  Maßgebliche Änderungsgesetze

Ausführungen zur Versteuerung von Corona-Soforthilfemaßnahmen. Aus der Vielzahl 
der angesprochenen Fragestellungen seien nur einige kurz dargestellt, die für Unter-
nehmen einige Bedeutung haben können:
•	 Außenprüfungen finden weiterhin statt. Bei der Abhaltung von Schlussbesprechun-

gen weist das BMF darauf hin, dass diese auch telefonisch oder per Videokonferenz 
durchgeführt werden können.

•	 Bei durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuer-
pflichtigen soll längstens bis 31. Dezember 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen 
abgesehen werden. Zwischen dem 19. März und dem 31. Dezember 2020 verwirkte 
Säumniszuschläge können unter bestimmten Voraussetzungen erlassen werden.

•	 Bereits geleistete Steuern können nicht mehr gestundet werden. Vorauszahlungen 
zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer können aber herabgesetzt werden.

II.  �Materialien

1.  �Maßgebliche Änderungsgesetze16

a)  �Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 2020 
S. 1385)

Artikel 1  �Änderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 In § 12 Absatz 2 Nummer 14 Satz 3 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 

wird folgende Nummer 15 angefügt:
„15. die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2021 erbrachten Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Getränken.“

2.	 Nach § 27 Absatz 22 wird folgender Absatz 22a eingefügt:
„(22a) Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt gemäß 
Absatz 22 Satz 3 erklärt, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung 
für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistun-
gen weiterhin anwendet und die Erklärung für vor dem 1. Januar 2021 endende Zeiträume 
nicht widerrufen, gilt die Erklärung auch für sämtliche Leistungen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2020 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführt werden. Die Erklärung nach Satz 1 kann 
auch für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die 
Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. Es ist nicht zulässig, den Widerruf 
auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen zu beschränken.“

Artikel 2  �Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 197 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

16	 Die wichtigsten konsolidierten Vorschriftentexte sind unter II.2 abgedruckt.
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1.	 § 3 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt:

„11a. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 
März bis zum 31. Dezember 2020 auf Grund der Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in 
Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährte Beihilfen und Unterstützungen bis zu 
einem Betrag von 1500 Euro;“.

b)	 Nach Nummer 28 wird folgende Nummer 28a eingefügt:
„28a. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld, 
soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 Prozent des Unterschiedsbetrags zwi-
schen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch nicht übersteigen und sie für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29. Februar 
2020 beginnen und vor dem 1.  Januar 2021 enden, geleistet werden;“.

2.	 In § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g werden vor dem Komma am Ende die Wör-
ter „sowie nach § 3 Nummer 28a steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt.

3.	 In § 41 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „das Schlechtwettergeld, das Winterausfallgeld,“ 
gestrichen und werden die Wörter „sowie die nach § 3 Nummer 28 steuerfreien Aufstockungs-
beträge oder Zuschläge“ durch die Wörter „die nach § 3 Nummer 28 steuerfreien Aufsto-
ckungsbeträge oder Zuschläge und die nach § 3 Nummer 28a steuerfreien Zuschüsse“ ersetzt.

4.	 In § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 wird das Wort „sowie“ gestrichen und werden vor dem 
Komma am Ende die Wörter „sowie die nach § 3 Nummer 28a steuerfreien Zuschüsse“ ein-
gefügt.

5.	 In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer4 werden die Wörter „Schlechtwettergeld, Winterausfall-
geld,“ gestrichen, wird die Angabe „(BGBl. I S. 1045) oder“ durch die Angabe „(BGBl. I 
S. 1045),“ ersetzt und werden nach dem Wort „Zuschläge“ die Wörter „oder nach § 3 Num-
mer 28a steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt.

Artikel 3  �Änderung des Umwandlungssteuergesetzes

Dem § 27 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl.  I S. 2782, 
2791), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) geändert 
worden ist, wird folgender Absatz 15 angefügt:

„(15) § 9 Satz 3 sowie § 20 Absatz 6 Satz 1 und 3 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
an die Stelle des Zeitraums von acht Monaten ein Zeitraum von zwölf Monaten tritt, wenn die 
Anmeldung zur Eintragung oder der Abschluss des Einbringungsvertrags im Jahr 2020 erfolgt. 
Erlässt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine Rechtsverordnung auf 
Grundlage des § 8 in Verbindung mit § 4 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 569, 570), wird das 
Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Geltung des Satzes 1 für Anmeldungen zur Eintragung und Einbringungsver-
tragsabschlüsse zu verlängern, die bis zu dem Tag erfolgen, der in der Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz festgelegt wurde.“

Artikel 4  �Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

Dem Artikel 97 § 33 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezem-
ber 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird folgender Absatz 5 ange-
fügt:
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„(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur zeitnahen Umsetzung unions-
rechtlicher Bestimmungen hinsichtlich der Fristen zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuer-
gestaltungen durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben von den Absätzen 1 
und 2 abweichende Bestimmungen zu treffen.“

Artikel 5  �Änderung des Infektionsschutzgesetzes

§ 56 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 98 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1.	 Absatz 1a wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Eine erwerbstätige Person erhält eine Entschädigung in Geld, wenn
1.	 Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderungen von der zuständigen Behörde zur Verhinderung der Ver-
breitung von Infektionen oder übertragbaren Krankheiten auf Grund dieses Gesetzes 
vorübergehend geschlossen werden oder deren Betreten untersagt wird,

2.	 die erwerbstätige Person ihr Kind, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, in diesem Zeitraum selbst beaufsichtigt, 
betreut oder pflegt, weil sie keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit 
sicherstellen kann, und

3.	 die erwerbstätige Person dadurch einen Verdienstausfall erleidet.“
b)	 In Satz 3 wird das Wort „Schulferien“ durch die Wörter „Schul- oder Betriebsferien“ 

ersetzt.
c)	 In Satz 4 werden die Wörter „anstelle der Sorgeberechtigten“ gestrichen.

2.	 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Im Fall des Absatzes 1a wird die Entschädigung abweichend von den Sätzen 2 und 3 in Höhe 
von 67 Prozent des der erwerbstätigen Person entstandenen Verdienstausfalls für jede erwerbs-
tätige Person für längstens zehn Wochen gewährt, für eine erwerbstätige Person, die ihr Kind 
allein beaufsichtigt, betreut oder pflegt, längstens für 20 Wochen; für einen vollen Monat wird 
höchstens ein Betrag von 2 016 Euro gewährt.“

Artikel 6  �Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Artikel 5 tritt mit Wirkung vom 30. März 2020 in Kraft.

b)  �Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewälti-
gung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020 
(BGBl. I 2020 S. 1513)

Inhaltsübersicht
Artikel 1	 Änderung des Einkommensteuergesetzes
Artikel 2	 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes
Artikel 3	 Änderung des Umsatzsteuergesetzes
Artikel 4	 Änderung des Tabaksteuergesetzes
Artikel 5	 Änderung des Gewerbesteuergesetzes
Artikel 6	 Änderung der Abgabenordnung
Artikel 7	 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung
Artikel 8	 Änderung des Forschungszulagengesetzes
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Artikel 9	 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes
Artikel 10	 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
Artikel 11	 Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus
Artikel 12	 Inkrafttreten

Artikel 1  �Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1385) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In der Inhaltsübersicht werden nach Abschnitt XII die folgenden Angaben eingefügt:
„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie
§ 110 Anpassung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019
§ 111 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020.“
In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die Angabe 

„40 000„ durch die Angabe „60 000“ ersetzt.
§ 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 

2019 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft oder hergestellt worden sind, kann der Steuer-
pflichtige statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen bemessen. Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) 
vorgenommen werden; der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache 
des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Pro-
zentsatzes betragen und 25 Prozent nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 4 und § 7a Absatz 8 gelten 
entsprechend. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche 
Abnutzung nicht zulässig.“

In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1 000 000 Euro“ durch die Angabe „5 000 000 Euro“ 
und die Angabe „2 000 000 Euro“ durch die Angabe„10 000 000 Euro“ ersetzt.

Dem § 24b Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Der Betrag nach Satz 1 erhöht sich für die Kalenderjahre 2020 und 2021 jeweils um 

2 100 Euro.“
In § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe „3,8-fache“ durch das 

Wort „Vierfache“ ersetzt.
In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a werden nach den Wörtern „§ 24b Absatz 2 Satz 2“ die 

Wörter „sowie in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 
Satz 3; für den Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3 kann auch ohne Antrag des Arbeit-
nehmers ein Freibetrag ermittelt werden“ eingefügt.

§ 52 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 12 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung des Artikels 

1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) ist bereits ab dem 1. Januar 2020 anzu-
wenden.“

Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie Absatz 10 

Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss 
des nach dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzu-
lösen wäre. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
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Zustimmung des Bundesrates in den Fällen, in denen die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss 
des nach dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzu-
lösen wäre, die Fristen um ein weiteres Jahr zu verlängern, wenn dies auf Grund fortbestehender 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland geboten erscheint. 
Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fristen für das nach dem 31. Dezember 2020 und 
längstens vor dem 1. Januar 2022 endende Wirtschaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, wenn die 
Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 
5 oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, wenn dies auf Grund 
fortbestehender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland 
geboten erscheint.“

Absatz 16 wird wie folgt gefasst:
„(16) Bei in nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2018 endenden Wirt-

schaftsjahren beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g endet die Investitionsfrist 
abweichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 erst zum Ende des vierten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs 
folgenden Wirtschaftsjahres.“

Nach Absatz 18a wird folgender Absatz 18b eingefügt:
„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 

(BGBl. I S. 1512) ist für die Veranlagungszeit räume 2020 und 2021 anzuwenden.“
Nach Absatz 35 wird folgender Absatz 35a eingefügt:
„(35a) § 35 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 

S. 1512) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwenden.“
Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden die Absätze 35b und 35c.
Die folgenden Absätze 52 und 53 werden angefügt:
„(52) § 110 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) 

ist für den Veranlagungszeitraum 2019 anzuwenden.
(53) § 111 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) ist 

für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 anzuwenden.“
Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für den Monat September 2020 ein Anspruch 

auf Kindergeld besteht, für den Monat September 2020 ein Einmalbetrag von 200 Euro und für 
den Monat Oktober 2020 ein Einmalbetrag von 100 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der 
Einmalbeträge von insgesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für 
das nicht für den Monat September 2020, jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat 
im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Einmalbeträge nach den Sätzen 
2 und 3 werden als Kindergeld im Rahmen der Vergleichsberechnung nach § 31 Satz 4 berück-
sichtigt.“

Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV eingefügt:
„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie
§ 110
Anpassung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019
Auf Antrag wird der für die Bemessung der Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 

2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte pauschal um 30 Prozent gemindert. Das gilt 
nicht, soweit in dem Gesamtbetrag der Einkünfte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) 
enthalten sind. Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für 
2020 auf 0 Euro herabgesetzt wurden.

Abweichend von Absatz 1 wird der für die Bemessung der Vorauszahlungen für den Veran-
lagungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte um einen höheren Betrag 
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als 30 Prozent gemindert, wenn der Steuerpflichtige einen voraussichtlichen Verlustrücktrag im 
Sinne des § 10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe nachweisen kann.

Die Minderungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen insgesamt 5 000 000 Euro, bei Ehegat-
ten, die nach den §§ 26 und 26b zusammenveranlagt werden, 10 000 000 Euro nicht überschrei-
ten. § 37 Absatz 3, 5 und 6 ist entsprechend anzuwenden.

§ 111
Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020
Auf Antrag wird bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 pauschal ein 

Betrag in Höhe von 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des Veranlagungszeitraums 
2019 als Verlustrücktrag aus 2020 abgezogen (vorläufiger Verlustrücktrag für 2020). Bei der 
Berechnung des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 sind Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit (§ 19) nicht zu berücksichtigen, die im Gesamtbetrag der Einkünfte enthalten sind. Vor-
aussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für den Veranlagungs-
zeitraum 2020 auf 0 Euro herabgesetzt wurden.

Abweichend von Absatz 1 wird ein höherer Betrag als 30 Prozent vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abgezogen, wenn der Steuerpflichtige einen voraussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne des 
§ 10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe nachweisen kann.

Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 nach den Absätzen 1 und 2 kann insgesamt bis zu 
5 000 000 Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26 und 26b zusammenveranlagt werden, bis zu 
10 000 000 Euro betragen.

Führt die Herabsetzung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 auf Grund 
eines voraussichtlich erwarteten Verlustrücktrags für 2020 zu einer Nachzahlung bei der Steuer-
festsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019, so wird diese auf Antrag des Steuerpflichtigen 
bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit- 
raum 2020 gestundet. Stundungszinsen werden nicht erhoben.

Für den Veranlagungszeitraum 2020 ist bei Anwendung von Absatz 1 oder 2 eine Einkom-
mensteuererklärung abzugeben.

Mit der Veranlagung für 2020 ist die Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 zu 
ändern; hierbei ist der bislang berücksichtigte vorläufige Verlustrücktrag für 2020 dem Gesamt-
betrag der Einkünfte hinzuzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid für den 
Veranlagungszeitraum 2019 bestandskräftig geworden ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit 
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum 2020 abgelaufen ist. Soweit die 
Änderung der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 auf der Hinzurechnung des 
vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 beruht, ist § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung entspre-
chend anzuwenden.

Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die Veranlagung für den Veranlagungszeit-
raum 2020 vor der Veranlagung für den Veranlagungszeitraum 2019 durchgeführt wird.

Wird der Einkommensteuerbescheid für 2019 vor dem 15. Juli 2020 bestandskräftig, kann bis 
zum 1. August 2020 nachträglich ein Antrag auf Berücksichtigung des vorläufigen Verlustrück-
trags für 2020 gestellt werden. Der Einkommensteuerbescheid für 2019 ist insoweit zu ändern.“

Artikel 2  �Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „5 000 000 Euro“ durch die Angabe „1 000 000 Euro“ 
und die Angabe „10 000 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 000 Euro“ ersetzt.

Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt:
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„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1512) ist ab dem Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“

Artikel 3  �Änderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1385) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Nach § 21 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zahlungsaufschub gemäß Artikel 110 Buchstabe b oder 

c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Okto-
ber 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Unionszollkodex) bewilligt ist, ist abweichend 
von den zollrechtlichen Vorschriften am 26. des zweiten auf den betreffenden Monat folgenden 
Kalendermonats fällig.“

Dem § 27 wird folgender Absatz 31 angefügt:
„(31) Der Termin, ab dem § 21 Absatz 3a in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 

29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) erstmals anzuwenden ist, wird mit einem Schreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen bekanntgegeben.“

§ 28 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:
„(1) § 12 Absatz 1 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass die Steuer für jeden steuerpflichtigen Umsatz 16 Prozent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 
11, 25 Absatz 3 und § 25a Absatz 3 und 4) beträgt.

§ 12 Absatz 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass sich die Steuer für die in den Nummern 1 bis 15 genannten Umsätze auf 5 Prozent ermäßigt.

§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Steuer für die Lieferungen der in der Anlage 2 nicht aufgeführten 
Sägewerkserzeugnisse und Getränke sowie von alkoholischen Flüssigkeiten, ausgenommen die 
Lieferungen in das Ausland und die im Ausland bewirkten Umsätze, und für sonstige Leistungen, 
soweit in der Anlage 2 nicht aufgeführte Getränke abgegeben werden, 16 Prozent beträgt.“

Artikel 4  �Änderung des Tabaksteuergesetzes

[hier nicht wiedergegeben]

Artikel 5  �Änderung des Gewerbesteuergesetzes

In § 8 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird die Angabe „100 000 Euro“ durch die Angabe 
„200 000 Euro“ ersetzt.

Artikel 6  �Änderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 194 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. 
I S. 1328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 375 folgende Angabe eingefügt:
„§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung“.
Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt:
„§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung
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